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Vorgaben für die Zeugnisse für die Förderschwerpunkte ES, SQ, KM, HK und SE (zielgleich) 
Grundlage der Zeugnisse für Kinder  mit sonderpädagogischer Unterstützung im  zielgleichen Bildungsgang der Grundschule 

 Schulgesetz NRW § 49 

 Ausbildungsordnung Grundschule  AO-GS  

 Richtlinien und Lehrpläne der Grundschule 
 
 

Anwendungsbereich Grundlagen Zeugnisformulierungen (Vorgaben) 
 

Besonderheiten bei Bedarf 
 
 
 
 
 

Schuleingangsphase 
(E1 – E3) 

 
Klassen 1 und 2 

 
 
 
Übergang in Klasse 2 
ohne Versetzung 
 (AO-GS § 7(1)) 
 
Nachteilsausgleich 
(ES, SQ, KM, HK, SE) 
(s. Manual Inklusion 5/15 und 
http://www.schulministerium.nrw.de)  

 

 
Zeugnis jeweils zum Ende eines Schuljahres: 
xxx wurde im Förderschwerpunkt yyy 
sonderpädagogisch gefördert und im zielgleichen 
Bildungsgang Grundschule unterrichtet. 
 
Zusätzlich bei Fortbestand des Bedarfs an 
sonderpädagogischer Unterstützung im selben 
FSP:  
Zeugnis jeweils zum Ende eines Schuljahres: 
Laut Beschluss der Klassenkonferenz vom Datum 
besteht gemäß §17 AO-SF der Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung im 
Förderschwerpunkt xxx mit dem zielgleichen 
Bildungsgang Grundschule weiterhin. 
 

 
 
 
 
 
 

Aufhebung: 
xxx hat gemäß §18 AO-SF durch die Entscheidung 
des Schulamtes yyy vom Datum keinen Bedarf an 

sonderpädagogischer Unterstützung mehr. 
 

Wechsel des FSP: 
xxx wechselt gemäß §18 AO-SF durch die 

Entscheidung des Schulamtes yyy vom Datum den 
Förderschwerpunkt. Sie/er wird zukünftig im 

Förderschwerpunkt zzz gefördert. 
 

Wechsel des Bildungsgangs: 
xxx wechselt gemäß §17 AO-SF durch die 

Entscheidung des Schulamtes yyy vom Datum im 
Förderschwerpunkt zzz den Bildungsgang. Sie/er 
wird zukünftig im Bildungsgang qqq unterrichtet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Klassen 3 und 4 

 
Der Übergang in die 
Klassen 3, 4 und 5 
beruht auf einer 
Versetzung  
(AO-GS § 7(1)). 
 
Schulformempfehlung zu 
4,1 als Teil des 
Zeugnisses  
(AO-GS § 8(3)) 

 
Zeugnis jeweils zum Halbjahr und zum Ende 
eines Schuljahres: 
xxx wurde im Förderschwerpunkt yyy 
sonderpädagogisch gefördert und im zielgleichen 
Bildungsgang Grundschule unterrichtet. 
 
Zusätzlich bei Fortbestand des Bedarfs an 
sonderpädagogischer Unterstützung im selben 
FSP 
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Aussagen zum Arbeits- 
und Sozialverhalten 
werden dem Zeugnis 
hinzugefügt, wenn die 
Versetzungskonferenz 
dies entschieden hat und 
die Schulkonferenz dazu 
eine einheitliche 
Vorgehensweise 
festgelegt hat.  
(§ 49 (2)  SchulG) 

 
 
 
Zeugnis jeweils zum Ende eines Schuljahres: 
Laut Beschluss der Klassenkonferenz vom Datum 
besteht gemäß §17 AO-SF der Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung im 
Förderschwerpunkt xxx mit dem zielgleichen 
Bildungsgang Grundschule weiterhin. 

 
Weitere Hinweise 
Abweichen von der Ausbildungs- und Prüfungsordnung (ES, SQ, KM, HK und SE, zielgleich) 
Die Klassenkonferenz kann aus zwingenden pädagogischen Gründen im Einzelfall von den Vorschriften der AO-SF §§ 23 - 42 und der AO-GS abweichen, wenn gewährleistet 
wird, dass die Bildungsstandards eingehalten werden und die Schülerinnen und Schüler das Ziel des Bildungsganges erreichen. 
Hat die Klassenkonferenz einen Beschluss nach § 21(8) AO-SF gefasst, wird der wesentliche Inhalt des Beschlusses unter „Bemerkungen“ dargestellt. 

 


